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Aus „Skripten gestalten“ (Draxler, Ganser) 
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Staatliche Feuerwehrschulen Verständlich Schreiben 

Lesbarkeitstest: 
§ 30  Allgemeine Pflichten zur Verhütung und  

Bekämpfung von örtlichen Gefahren 

(1) Jedermann ist verpflichtet, nach Möglichkeit und 
Zumutbarkeit alles zu tun, was das Entstehen einer örtlichen 
Gefahr verhindert und alles zu unterlassen, was deren 
Bekämpfung erschwert. 

(2) Wer eine örtliche Gefahr wahrnimmt, hat hievon die nächste 
Brandmeldestelle, das nächste Gemeindeamt oder die nächste 
Sicherheitsdienststelle zu verständigen. Besitzer von 
Nachrichtenübermittlungsanlagen sind verpflichtet, deren 
Benützung für die Weiterleitung der Meldung zu gestatten. 
Überdies hat jedermann nach Möglichkeit und Zumutbarkeit an 
der Weiterleitung derartiger Meldungen mitzuwirken. 

(3) Bei örtlichen Gefahren hat jedermann über Aufforderung 
nach Zumutbarkeit seine Arbeitskraft gegen angemessene 
Entschädigung vermögensrechtlicher Nachteile für die 
erforderlichen Hilfsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. 

(4) Bei örtlichen Gefahren hat jedermann über Aufforderung 
gegen angemessene Entschädigung insoweit Sachen, die zur 
Nachrichtenübermittlung, zur Beförderung von Personen, 
Hilfeeinrichtungen und Geräten sowie für andere 
Hilfsmaßnahmen benötigt werden, beizustellen, soweit sie nicht 
anderweitig zur Verfügung gestellt werden können. 

(5) Bei örtlichen Gefahren hat jedermann über Aufforderung 
gegen angemessene Entschädigung das Betreten und die 
sonstige Benützung seiner Grundstücke und Bauwerke, die 
Beseitigung von Pflanzen, Einfriedungen, Bauwerken und Teilen 
hievon, die Entfernung von Fahrzeugen und anderen 
hinderlichen Gegenständen sowie ähnliche Maßnahmen zu 
dulden. Bei der Gefahrenbekämpfung ist unter möglichster 
Schonung von Sachwerten aller Art vorzugehen. 

(6) Der Ersatz des Schadens ist bei der Gemeinde zu 
beantragen. Kommt keine gütliche Einigung zustande, hat der 
Bürgermeister, in Städten mit eigenem Statut der Magistrat, ohne 
unnötigen Aufschub, spätestens aber 6 Monate nach Einlangen 
des Antrages, mit Bescheid über die Höhe des Ersatzes zu 
entscheiden. Gegen diesen Bescheid ist eine Berufung an den 
Unabhängigen Verwaltungssenat im Land Niederösterreich 
zulässig. 
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Staatliche Feuerwehrschulen Verständlich Schreiben 

§ 30  Allgemeine Pflichten zur Verhütung und  
Bekämpfung von örtlichen Gefahren 

(1) Jedermann ist verpflichtet, nach Möglichkeit und 
Zumutbarkeit alles zu tun, was das Entstehen einer örtlichen 
Gefahr verhindert und alles zu unterlassen, was deren 
Bekämpfung erschwert. 

(2) Wer eine örtliche Gefahr wahrnimmt, hat hievon die nächste 
Brandmeldestelle, das nächste Gemeindeamt oder die nächste 
Sicherheitsdienststelle zu verständigen. Besitzer von 
Nachrichtenübermittlungsanlagen sind verpflichtet, deren 
Benützung für die Weiterleitung der Meldung zu gestatten. 
Überdies hat jedermann nach Möglichkeit und Zumutbarkeit an 
der Weiterleitung derartiger Meldungen mitzuwirken. 

(3) Bei örtlichen Gefahren hat jedermann über Aufforderung 
nach Zumutbarkeit seine Arbeitskraft gegen angemessene 
Entschädigung vermögensrechtlicher Nachteile für die 
erforderlichen Hilfsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. 

(4) Bei örtlichen Gefahren hat jedermann über Aufforderung 
gegen angemessene Entschädigung insoweit Sachen, die zur 
Nachrichtenübermittlung, zur Beförderung von Personen, 
Hilfeeinrichtungen und Geräten sowie für andere 
Hilfsmaßnahmen benötigt werden, beizustellen, soweit sie nicht 
anderweitig zur Verfügung gestellt werden können. 

(5) Bei örtlichen Gefahren hat jedermann über Aufforderung 
gegen angemessene Entschädigung das Betreten und die 
sonstige Benützung seiner Grundstücke und Bauwerke, die 
Beseitigung von Pflanzen, Einfriedungen, Bauwerken und Teilen 
hievon, die Entfernung von Fahrzeugen und anderen 
hinderlichen Gegenständen sowie ähnliche Maßnahmen zu 
dulden. Bei der Gefahrenbekämpfung ist unter möglichster 
Schonung von Sachwerten aller Art vorzugehen. 

(6) Der Ersatz des Schadens ist bei der Gemeinde zu 
beantragen. Kommt keine gütliche Einigung zustande, hat der 
Bürgermeister, in Städten mit eigenem Statut der Magistrat, ohne 
unnötigen Aufschub, spätestens aber 6 Monate nach Einlangen 
des Antrages, mit Bescheid über die Höhe des Ersatzes zu 
entscheiden. Gegen diesen Bescheid ist eine Berufung an den 
Unabhängigen Verwaltungssenat im Land Niederösterreich 
zulässig. 

1. Satz:  25 Worte 

2. Satz:  19 Worte 

3. Satz:  14 Worte 

5. Satz:  24 Worte 

6. Satz:  39 Worte 

7. Satz:  42 Worte 

8. Satz:  12 Worte 

9. Satz:  10 Worte 

10. Satz: 34 Worte 

4. Satz:  13 Worte 

Summe:   232 Worte 
Satzlänge :  23 Worte 

Lange Worte: 51 Worte 

Stichprobe 1  

LIX: = LW + SL     51 + 23 = 74 
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Staatliche Feuerwehrschulen Verständlich Schreiben 

Lesbarkeitstest: 
§ 30  Allgemeine Pflichten zur Verhütung und  

Bekämpfung von örtlichen Gefahren 

(1) Jedermann ist verpflichtet, nach Möglichkeit und 
Zumutbarkeit alles zu tun, was das Entstehen einer örtlichen 
Gefahr verhindert und alles zu unterlassen, was deren 
Bekämpfung erschwert. 

(2) Wer eine örtliche Gefahr wahrnimmt, hat hievon die nächste 
Brandmeldestelle, das nächste Gemeindeamt oder die nächste 
Sicherheitsdienststelle zu verständigen. Besitzer von 
Nachrichtenübermittlungsanlagen sind verpflichtet, deren 
Benützung für die Weiterleitung der Meldung zu gestatten. 
Überdies hat jedermann nach Möglichkeit und Zumutbarkeit an 
der Weiterleitung derartiger Meldungen mitzuwirken. 

(3) Bei örtlichen Gefahren hat jedermann über Aufforderung 
nach Zumutbarkeit seine Arbeitskraft gegen angemessene 
Entschädigung vermögensrechtlicher Nachteile für die 
erforderlichen Hilfsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. 

(4) Bei örtlichen Gefahren hat jedermann über Aufforderung 
gegen angemessene Entschädigung insoweit Sachen, die zur 
Nachrichtenübermittlung, zur Beförderung von Personen, 
Hilfeeinrichtungen und Geräten sowie für andere 
Hilfsmaßnahmen benötigt werden, beizustellen, soweit sie nicht 
anderweitig zur Verfügung gestellt werden können. 

(5) Bei örtlichen Gefahren hat jedermann über Aufforderung 
gegen angemessene Entschädigung das Betreten und die 
sonstige Benützung seiner Grundstücke und Bauwerke, die 
Beseitigung von Pflanzen, Einfriedungen, Bauwerken und Teilen 
hievon, die Entfernung von Fahrzeugen und anderen 
hinderlichen Gegenständen sowie ähnliche Maßnahmen zu 
dulden. Bei der Gefahrenbekämpfung ist unter möglichster 
Schonung von Sachwerten aller Art vorzugehen. 

(6) Der Ersatz des Schadens ist bei der Gemeinde zu 
beantragen. Kommt keine gütliche Einigung zustande, hat der 
Bürgermeister, in Städten mit eigenem Statut der Magistrat, ohne 
unnötigen Aufschub, spätestens aber 6 Monate nach Einlangen 
des Antrages, mit Bescheid über die Höhe des Ersatzes zu 
entscheiden. Gegen diesen Bescheid ist eine Berufung an den 
Unabhängigen Verwaltungssenat im Land Niederösterreich 
zulässig. 

 Lange Worte: 44 Worte LIX: = LW + SL   44 + 23 = 67 

 Lix =  

(74 + 67) : 2 = 70,5 

Stichprobe 2 


